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Antrag

der Fraktionen ...

Einmalige Verlätrgerung der @rst-) Anzeigefrist gemäß $ 1 Absatz 6 der

VerhaltJnsregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages

Der Bundestag wolle beschließen:

Die Frist zur erstmaligen Einreichun! yon Anzeigen gemäß $ I Absatz_ 6 der verhaltensregeln ffrr Mitglieder des

Deutschen Bundestages (Anlage I äei Cesctraftsordnung) endet zu Beginn der 16. Wahlperiodl drSi Monate

n; a", S"tunntgut" a", g"raO 0 I Absatz 4 der Verhaltensregeln durch den Präsidenten des Deutschen

Bundestages zu erlassenden Ausfi.ihrulgsbestimmungen'

Begründung

Die am 30. Juni 2005 vom 15. Deutschen Bundestag beschlossenen, am 18. Oktober 2005 vom 16 Deutschen

Bundestag itbemommenen neuen Velhaltenslegeln umfassen eine VielzahL von wesentlichen und wert

*i"fr*aä Veränderungen im Hinblick aui die Anzeigepflichten der Abgeordneten sowie die

v"ior.n ii"rtongtuors"hrlften. Hinzu tritt ein neues Sanldionensystem, das zum Beispiel bei der schuldhaften

Verletzung von Änzeigepflichten die Erhebung von Ordnungsgeldem vorsieht'

Der Erlass von ,,Ausführungsbestimmungen über lnhalt und umfang der Anzeigepflicht" ($ I Absatz 4 der

Verhaltensregelnj wird von den Verhaläsregeln vorgeschrieben und ist angesichts der Koinplexität. dieser

Regeln auch- unabweisbar notwendigi Nur äuf der- gemeinsamen Grundlage von Verhaltensregeln und

Ausführungsbestimmungen entstent füi die Abgeordneten Klarheit darilber, welche Sachverhalte und in welcher

Form diese anzuzeigen sind.

Das in $ I Absatz 4 der verhaltensregeln beschriebene Verfahren filr den Erlass der Ausführungsbestimmungen

sieht verbindlich vor, dass der PräsrdJnt vor deren Ellass dem Präsidium sowie den Vorsitzenden der Fralctionen

Gelegenleit zur Stellungnahme zu geben hat

Nach Erlass der Ausführungsbestimmungen werden die Formblätter zur Befragung der Abgeordneten versandtr

iUi Oie e"arU"ituog und Rti-cksendung dieser Formblätter durch die Abgeordneten muss eine angemessene Frist

eingeräumt werden, die Sich an der grundsätzlichen Dreimonatsfrist orientieren wird'

Da die neu gefassten verhaltensregeln jedoch bereits unmittelbal den F stlauf untel Bezugnahme' auf den

irwerb der lriitgliedschaft im Bundätag'in Gang gesetzt haben und-die Dreimonatsfrist folglich bereits am 18'

Januar 2006 enden würde, .u5 ni, J.rifrirtubüuT eine einmalige Sondenegelung in der beschriebenen Weise

setroffen werden.
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A n l a g e  1 ' . t

Verhaltensregeln für Mitglieder
des Deutschen Bundestrges

$ 1
Anzeigepflicht

(1) Ein Mitglied des Bundestages ist verpflichtet, dem
Präsidenten aus der Zeit vor seiner Mitgliedschaft im Bun-
destag schriftlich arEuzeigen:

l. die anleut ausgeübte BerufsuirigkeiU

Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Außichts-
rutes, Verwaltungsrates, Beüates oder eines sotrstigen
Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer anderen
Rechtsform betriebenen U[temehmens;

Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts-
rates, Verwalllrngsrares, Beiratgs oder eines sonstigen
Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des öffent-
lichen Rechts.

auf ein Untemehmen begründet wird. Die Grenzen der
Aazeigepflicht legL der Präsident in dea gemäß Absatz 4
zu erlassenden Ausführungsbestimmuqgeq fest.

{3) Bei einer Tärjgkeit und einem Veruag.,lie gemäß Ab-
satz 2 Nr. I bis 5 anzeigepflichtig sind. ist -'aüch die Höhe
der jeweiligen Einkünfte anzugeben. wen-n diese im MonaL
den Betag von 1000 Euro oder im Jahr den Betag voD
10 000 Euro übe$teigen. Zu Grunde zu legen siltd hierbei
die für eine Tätigkeit zu zahlenden Bruttobetäge unter Ein-
schluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistun-
geD,

(4) Der Präsident erlässt Ausfühmngsbestilnmungen über
In-halt und Umfang der Aazeigepflicht, nachdem er dem
Präsidium und den Fraktionsvorsitzenden Gelegenheit zur
Stellungnabme gegeben hat.

(5) Die Anzeigepflicht umfaßt nicht die MitteiluDg voq
Tatsachen über Dritte, für die der Abgeordnete gesetzliche
Zeugnisverweigerungsrechte oder Veßchwiegenheitspfl ich-
ten geltend machen kann. Der Pdsident kann in diesen Fäl-
len in den Ausführungsbestimmungen festlegen, dass die
Aazeigepflicht so zu erfülleD ist, dass die in Satz 1 genann-
ten Rechte nicht verletzt werden. Hieran kau er hsbeson-
dere vorsehen, dass statt der Algaben zum Auftraggeber
eine Branchenbezeichaung anzugeben ist.

9 - :
Rechtsanwälte

(l) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgelt ge-
richtlich oder außergerichtlich fur die Bundesrepubiik
Deutschland auftreten, haben dem Präsidenten die Llber-
nahme der Vertretung anzuzeigen, wenn das Horlorar einen
vom Präsidenten festgelegten Mindestbetrag übeßtergt.

(2) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgeit zur
Besorgung fremder Angelegenheiten gerichtlich oder außer-
gerichtlich gegen die Bundesrepubiik Deutschland auftre-
ten, haben dem PdsidenteD die l,lbemahme der Vertrehrng
anzuzeigen, wenn das Honoral einen vom PItjsidenteD fest-
gelegter Mindestbe|Iag übersteigt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei gerichtli-
chem oder außergerichllichem Auftreten insbesondere für
oder gegen bundesunmittelbare Körp€rschaften, Anstalten
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts.

$ 3
Veröffentlichung

Die Argaben gemäß $ i Abs. 1 Nr, I und Abs. 2 Nr. 1
bis 6 werden irn Amtlichen Handbuch und auf den lntemet-
seitan des Deutschen Bundestages veröffentliclrt. Die Anga-
ben gemäß $ I Abs.3 über Einkünfte werder in der Form
veröffentlicht, dass bezogen auf jeden einzelnen veröffent-
Iichten Sachverhalt jeweiis eirte von drei Einkommenssfu-
fen ausgewiesea wird. Die Stufe 1 erfasst einmalige oder re-

(2) Ein Mitglied des Bundestages ist zusätzlich verpflich-
tet, dem Präsidenten scbriftlich die folgenden Tätigkeiten
und Verträge, die während der Mitgliedscbaft im Bundestag
ausgeübt oder aufgenornrnen werden bzw. wirksam sild,
artaveiger.:

1. etrtgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, die selbst-
ständig oder im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses
ausgeübt v/erdeo. Darunter fallen 2..8. die Fortsetzung
einer vor der Mitgliedschaft ausgeübte[ Berufstätigkeit
sowie Berahrngs-, Vertretungs-, Gutachter-, publizisti
sche und Vortragstätigkeiten. Die A:rzeigepflicht für die
Erstattung voII Gutachten, für publ.izistische und Vor-
tragstätigkeiten entfdllt, wenn die Höhe der jeweils ver-
einbarten Einktlnfte dell Berag von 1 000 Euro im
Monat oder von 10 000 Euro im Jahr nicht übersteigt;

2. Tätigkeiten als Mitglied eiDes Vorstandes, Aufsichts-
rates. Verwalhrngsrates, Beirutes oder sonstigen Gre-
miums einer Gesellschaft oder eiles in einer anderen
Rechtsform betriebenen Untemehmens;

3. Tätigkeiten als Mitglied eires Vo$tandes, Aufsichts-
rates, Verwaltungsrates, Beirates oder eines sonstigeD
Gremiums einer Körperschaft oder Anstait des öffent-
lichen Rechts;

4. Tätigkeiten als'M.itglied eine$ vorstandes oder eines
sonstige[ leitenden oder berate[den Gremiums eines
Vereins, Verbandes oder einer ähnlichen Organisation
sowie einer Stiftung mit nicht ausschließlich lokaler Be-
oeurung;

5. das Bestehen bzw. der Abschluss von Vereinbarungen,
wonach dem Mitglied des Bundestages wäbrend oder
nach Beendigung der Mitgliedschaft bestimmte Tätig-
keiten übeitragen oder Vermögensvorteile zugewendet
werden sollen;

6. Beteiligungen aD Kapital- oder Personengesellschaften,
wenn dadurch ein wesentlicher rvirtschaftlicher Einfluss

') ZuleQr geänden durch Beschluss vom 30 Jud 2005; Bekanntmachung vorE
12. Jul i  2005 iBGBl.  I  S.  2512).
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gelmäßige monatliche Einkünfte eirer Größenordqung von
I 000 bis 3 500 Euro, die Stufe 2 Einkünfte bis 7 000 Exro
und die Stufe 3 Einkünfte über 7 000 Ewo. Regelmäßige
moDatliche Einkünfte werden als sblche gekemzeichnet.
Werden innerhalb eines Kalendefahres uregelmäßige Ein-
künfte zu eiDer Tätigkeit aDgezeigt, wird die Jahressumme
gebildet und die Einkonmensshrfe mit der Jahreszahi veröf-
featlicht.

$ 4
SPenden

(1) Ein Mitglied des Bundestages hat über Geldspenden
und geldwerte Zuwend,ungen aller Art (Spenden), die ihm
für seine politische Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden,
gesondert Rechnung zu fübren.

(2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 5 000
Euro übersteigt, ist unter Angabe des Narnens und der Aa.
schrift des Spende6,so!#is-derc-esamtlöhe dem Präsiden-
lerL vDzvzergen.

(3) Spenden sind, soweit sie in einern Kalenderjabr ein-
zeln oderbei mehreren Spenden desselben Spenders zusam-
men den Wert von l0 000 EuIo übersteigen, vom Präsiden-
ten unter Angabe ihrer Höhe und Herkunft zu veröffentli-
chen.

(4) Für Geldspenden an ein Mitglied des.Bundestages
findet $ 25 Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die politischeD
Parteien entsprechende Aawendung.

(5) Geidwerte Zuwendungen sind wie Geidspenden zu
behandein mit der folgenden Maßgabe:

a) Geldwerte Zuwendungen aus Anlaß der Wahmehmung
. interparlameDtarischer oder internationaler Beziehuo-

gen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen zur Darstel-
' lung der StaDdpuDkte des Deutschen Bundestages oder

seiner FraLlionen geiten nicht als Spenden im Sirme die-
ser Vorscbrift; sie sindjedoch entsprechend Absatz 2 an-
a)ze1Een.

b) Geldwerte Zuwendungen, die eill Mitglied des Bundes-
tages als Gastgeschenk in bezug auf sein Mandat erhält,
müssen dem Pdsidenten angezeigt und ausgehäDdigt
werden; das Mitglied kann bea[fagen, das Gast
geschenk gegen Bezablung des Gegenwertes an die
Bundeskasse zu behalten. Einer .Anzeige bedarfes nicht,
wenr der materjelle Wert des Gastgeschenks einen
Betrag nicht übersteigt, der iu den Ausfilhrungsbestim-
mungen des Präsidenten festgelegt wird (S I Abs. 4).

(6) Der Präsident entscheidet irn Benehmen mit dem Prä-
sjdium über die Verwendung angezeigter Gastgeschenke
und rechtswidrig angenommener Spenden.

.  s 5
Hinweise auf Mitgliedschaft

Hinweise aufdie Mitgliedschaft im Bundestag in berufli
chen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzulässig.

$ 6
Interessenverknüpfung im Ausschuß

Ein Mitglied des Burdestages, das entgeltlich mit eitrem
Gegenstand beschäftigt ist, der in einem Äusschuß des
Bundestages zur BeratuDg anstel'lt, hat als Mitglied dieses

Ausschusses vor der Beratung eine Interessenverknüpfung
offenzulegen, soweit sie nicht aus den gemäß $ 3 verö{fent-
lichten Aasaben ersichtlich ist.

$ 7
Rückfrage

In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Bundestages yer-
pflichtet, sich durch Rücldagen beirn Präsidenten über den
Inhalt seürer Pflichten nach diesen Verhaltensregela zu ver-
gewlssem.

s 8
Verfahren

(1) Bestehen Anhaltspurkte dafür, dass eitr Mitglied des
BuDdestages seine Pflichten nach den Verhaltensregeln ver-
letzt hat, holt der Präsident zunächst dessen SteliungnahDe
ein und leitet eine Prüfung in tatsächlicher und rechtlicher
Hhsicht ein. Er kann von dem betroffenen Mitglied ergän-
zende Ausldnfte zur Erläuterung und Aufklärung des Sach-
verhalts verlangen und den Vorsitzenden der Fraktion, der
dieses Mjtglied angehön. um Stellungnahme binen.

(2) Ergibt sich nach der Ürberzeugung des Präsidenten,
dass eiri miader schwerer Fall bz\1'. leichte Fahrlässiekeit
vorliegt (2. B. Überschreitung von AnzeigefrisLen.;. wird das
betreffende Mitglie.d emalmt. Ansonsten teilt der Präsidelt
das Ergebnis der Lrberprüfung dern Präsidium und den Vor-
sitzenden der Fraktionen mit. Das Präsidium stellt nach An-
hörung des betroffenen Mitglieds fesl ob ein Verstoß gegen
die Verlaltensregeln vorliegt, Die Feststellung des Präsi-
diums, dass ein Mitglied des Bundestages seine Pflichten
nach den Verhaltensregeln verletzt hat, wird unbescbadet
weiterer Sanlctionen nach $ 44a des Abgeordnetengesetzes
als Drucksacbe veröffentlicht. Die Feststellung, dass eine
Verletzung nicht vorliegt, wird auf Wunsch des Mitglieds
des Bundestages veröffentlicht.

(3) Bestehen Arhaltspunkte für eine Pflichtverletzung
gegen ein Mitglied des Präsidiurns oder gegen einen Frak- .
tioasvorsitzenden, ninmt das betofene Mitglied des Bun-
destages an Sitzungen im Rahmen dieses Verfahrens nicht
teil. Anstelle eines betroffenen Fraktionsvorsitzenden wird
sein Stellvertreter gemäß Absatz I angehört uDd gerDäß Ab-
satz 2 unterrichtet. Bestehen Anialtspunkte dafür, dass der
Präsident seine Pflichten nach den Verhaltensregeln verletzt
hat, hat seill Stellverteter nach den Vorschriften der Ab-
sätze 1 und 2 zu Yerfahren.

(4) Das Präsidium kam gegen das Mitglied des Bundes-
tages, das seine Anzeigepflicht verletzt hat, nacll emeuter
Anhörung ein Ordnungsgeld festsetzen. Die Höire des Ord-
nungsgeldes bemisst sich nach der Schwere des Einzelfalles
und nach dem Grad des Verschuldens. Es kann.bis zur Höbe
der Hälfte der jährlichen Abgeordnetenentscbädigung fesf
gesetzt werden. Der Präsident führt die Festsetzung aus. Auf
Wunsch des beteffenden Mitglieds kam eine Ratenzahlung
vereinbarl werden. 5 31 Satz 3 und 4 des Abgeordretenge-
setzes gilt entsprechend.

(5) In Fällen des $ 44a Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes
leitet der Präsident nach Adiörung des betroffenen Mit-
glieds eine Pnifung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
ein. Dabei ist bei der Prüfung auf Vorliegen einer angemes-
senen Gegenleishrng im Sinne des $ 44a Abs. 2 Satz 3 des
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Abgeordnetengesetzes auf die Verkelusüblichkeit abanste.l-
Ien; hilß-weise ist entscheidend, ob Leistung und Gegenleis-
tung offeDiichtlich außer Verhältnis stehän. Maßnahmen
nach diesem Absatz setzen voraus, dass der Erhalt der Zu_

Das Präsidium stellt nach Anhörung des betroffenen Mit_
glieds fest, ob ein Verctoß gegen $ 44a Abs. 2 des Abge_

. ordnetengesetzes vorliegt. Der p*isident macht den Än_
spruch gemäß $ 44a Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes im
Wege. eines _Verwaltungsaktes geltend. Die Fiststöllung,
dass ein_Mitglied des Bundestages seine pflichren nach deä
Abgeordnetengesetz verletzt har, wird unbeschadet weiterer
Sanktionen nach $ 44a des Abgeordnetengesetzes als
Drucksache vedffentlicht. Die Feststellung, diss eine Ver_
letzung iricht vorliegt, wird auf Wunsch dis Mitelieds des
Buodestages veröffenrlicht. Absatz 3 gilt eusprecf,end.


